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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1977

Norm

DSt 1872 §56 Abs2

Rechtssatz

Zeigt sich im Zuge des wiederaufgenommenen Verfahrens, daß mit dem ersten Urteil bloß die Disziplinarstrafe des

schriftlichen Verweises hätte verhängt werden sollen, muß die Sache (bei einem Antrag nach § 56 Abs 2 DSt 1872) so

beurteilt werden, als ob bereits im ersten Verfahren bloß eine solche Strafe verhängt worden wäre.
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